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Richtlinien


über den


Nachweis, die Ausgabe, die Aufbewahrung und die Nutzung von Schlüsseln

(Schlüsselrichtlinien)

1.
Die Schlüssel für die Gebäude im Universitätsbereich werden durch die zentrale Universitätsverwaltung beschafft und den einzelnen Hochschuleinrichtungen auf detaillierte Anforderung gegen Empfangsbestätigung zur Verfügung gestellt.

Die Ausgabe ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

2.
Die Einzelnachweise über ausgegebene Schlüssel werden in Karteiform bei den einzelnen Hochschuleinrichtungen nach dem beiliegenden Muster (Anlage 1) geführt.

3.
Die Leiter/Innen der Hochschuleinrichtungen sind in ihrem Bereich für den ordnungsgemäßen Nachweis und die Weitergabe der Schlüssel im Rahmen dieser Richtlinien verantwortlich.

Sie beauftragen mit der Führung der Einzelnachweise geeignete Bedienstete

(Schlüsselverwalter / Innen).

Die Schlüsselverwalter/Innen sind zu ordentlichen, sauberen und vollständigen Eintragung anzuhalten. Es ist Ihnen untersagt, auf der Karteikarte Radierungen, Überklebungen oder Ausschabungen vorzunehmen.

4.
Formblätter für Einzelnachweise werden den Schlüsselverwaltern/Innen durch die zentrale Universitätsverwaltung ausgehändigt.

5.
Die Empfänger sind bei der Schlüsselübergabe auf die in diesen Richtlinien geregelten Pflichten sowie auf ihre Haftung hinzuweisen. Dabei sind ihnen die Schlüsselrichtlinien auszuhändigen.

6.
Jeder Schlüssel darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Entfällt der vorgesehene Zweck

a) 
durch Verlegung der Einrichtung, so haben die Schlüsselempfänger die einzelnen Schlüssel  gegen Quittung an den/die  Schlüsselverwalter/in zurückzugeben, der/die diese Schlüssel an  die zentrale Universitätsverwaltung weiterleitet,

b)
durch Ausscheiden oder Umsetzung von Schlüsselempfängern, so haben die Schlüsselempfänger die ausgegebenen Schlüssel gegen Quittung an den/die Schlüsselverwalter/in zurückzugeben.

7. Darüber hinaus dürfen Schlüssel unberechtigten Dritten weder überlassen noch zugänglich gemacht werden. Die eigenmächtige Nachfertigung und Abänderung von Schlüsseln ist strengstens untersagt. Ein Verstoß kann dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.


Schlüssel sind nicht übertragbar.

8.
Schlüsselverluste sind unverzüglich dem/der Schlüsselverwalter/in zu melden, der/die diese Meldung durch Formblatt (Anlage 2) anschließend an die zentrale Universitätsverwaltung weiterleitet.

9.
Wer gegen diese Pflichten verstößt, ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zum Schadenersatz verpflichtet. Schlüsselverluste können zur erheblichen Schäden führen, weil aus Sicherheitsgründen unter Umständen die Erneuerung der betroffenen Schließzylinder bzw. der Austausch von Schließsystemen oder -anlagen zwingend erforderlich wird.

10.
Die Durchführung dieser Richtlinien obliegt innerhalb der zentralen Universitätsverwaltung dem Dezernat IV im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Sicherung der Universitätsgebäude.

Bielefeld im Februar 2000
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